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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Am Montag der dritten Herbstsessionswoche 2020 besetzten Klimaaktivistinnen und
-aktivisten den Bundesplatz, obwohl dort Veranstaltungen während der Session
verboten sind. Dies führte bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu einigem
Ärger. So beschwerten sich gemäss verschiedener Medien insbesondere bürgerliche
Parlamentsmitglieder, von den Klimaaktivistinnen und -aktivisten «angepöbelt» worden
zu sein. Dabei stellten die Medien vor allem verschiedene verbale Entgleisungen ins
Zentrum der Berichterstattung. So soll Roland Büchel (svp, SG) derart genervt gewesen
sein, dass er die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten vor laufender Kamera als
«Arschlöcher» bezeichnete. Andreas Glarner (svp, AG) nannte die Demonstrierenden
während eines Interviews «Kommunisten und Chaoten» und Sibel Arslan (basta, BS), die
das Anliegen der Streikenden vertreten wollte, «Frau Arschlan» – was er später als
Versprecher entschuldigte. Umgekehrt regten sich linke Parlamentsmitglieder über die
falschen Prioritäten der Medien auf, so etwa Jacqueline Badran (sp, ZH), die in einem
Radiointerview die Medien angriff, welche «den huere fucking Glarner, who cares, [...]
statt die Forderungen der Jugendlichen» gefilmt hätten. 

Die Debatten drehten sich in der Folge allerdings nicht nur um «Anstand» und verbale
Entgleisungen, sondern auch darum, ob der Bundesplatz überhaupt besetzt werden
darf – insbesondere während der Session. Während sich bürgerliche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier beschwerten, zeigten links-grüne Mitglieder
der Bundesversammlung Verständnis für die Aktion. Die aktuelle Regelung im
Kundgebungsreglement der Stadt Bern besagt, dass die Versammlungsfreiheit auf dem
Bundesplatz während der Sessionen vor allem für grosse Manifestationen aufgehoben
wird. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Massnahme ist die Stadt Bern, weshalb
sich die Kritik der Bürgerlichen in der Folge vor allem gegen den Berner
Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (gfl) richtete. Einige Medien – darunter etwa die
NZZ – warfen der Stadt gar vor, «mit zweierlei Mass» zu messen und das
Demonstrationsverbot «selektiv» umzusetzen. 

Die Aktion auf dem Bundesplatz führte schliesslich auch zu einiger parlamentarischer
Betriebsamkeit. Ein noch am gleichen Montag eingereichter Ordnungsantrag
(20.9004/21364) von Thomas Aeschi (svp, ZG), der die Räumung des Platzes beantragte,
wurde mit 109 zu 83 Stimmen (1 Enthaltung) im Nationalrat angenommen. Dagegen
stimmten die geschlossenen Fraktionen von SP, GP und GLP sowie zwei Angehörige der
Mitte-Fraktion. Der am nächsten Tag von Esther Friedli (svp, SG) eingereichte
Ordnungsantrag (20.9004/21402), mit dem zusätzlich eine Anzeige gegen die Stadt Bern
und die «Klimaextremisten und Linksradikalen» gefordert wurde, lehnte eine 90 zu 79-
Stimmen-Mehrheit (bei 16 Enthaltungen) dann freilich ab. Hingegen richtete sich die VD
mit einem von Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (fdp, VD) und Ständeratspräsident
Hans Stöckli (sp, BE) unterzeichneten Schreiben an die Regierungen von Stadt und
Kanton Bern und forderte diese auf, für die Einhaltung der Rechtsbestimmungen zu
sorgen. Und schliesslich reichte Christian Imark (svp, SO) eine Motion ein, mit der er
forderte, die Stadt Bern des Bundesplatzes zu enteignen. Dadurch könne der
Bundesrat «künftig selber für Recht und Ordnung auf dem Bundesplatz» sorgen, weil
«die linke Berner Stadtregierung [...] die Chaoten immer öfter gewähren» lasse.
Wohl auch weil die Polizei am Mittwoch nach zwei Ultimaten der Stadtregierung den
Platz räumte, legte sich die Aufregung kurz darauf wieder. Der Bundesrat beantragte ein
paar Wochen später die Ablehnung der Motion, weil eine Enteignung nicht
verhältnismässig sei und die Zusammenarbeit mit der Stadt Bern bezüglich Nutzung des
Bundesplatzes so funktioniere, dass die Interessen des Parlaments berücksichtigt
würden. Die Motion Imark selber wurde dann zwei Jahre nach ihrer Einreichung wegen
Nichtbehandlung abgeschrieben. 1

MOTION
DATUM: 30.09.2022
MARC BÜHLMANN
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

In der Sommersession 2023 behandelte der Nationalrat die Änderung des
Bundesgesetzes über die Regionalpolitik. Mit der Anpassung soll ein neues Instrument
geschaffen werden, um kleine Infrastrukturprojekte – vor allem im touristischen
Bereich – in ländlichen, alpinen und peripheren Regionen mit A-Fonds-perdu-
Beiträgen von je maximal CHF 50'000 unterstützen zu können. Die vorberatende WAK-
NR hatte zuvor mit 14 zu 10 Stimmen beantragt, auf den bundesrätlichen Entwurf
einzutreten. Die bestehende Lösung mit zinslosen oder zinsgünstigen Darlehen habe
sich für diese Art von Infrastrukturen nicht bewährt, da diese zu wenig Cashflow
generierten. Beiträge des Bundes, die nicht zurückzubezahlen sind und mit dieser
Vorlage eingeführt werden sollen, seien deshalb besser geeignet, um kleinere Projekte
zu fördern, so die Kommissionsmehrheit. 

Bundesrat Guy Parmelin zeigte im Rat die Vorteile von solchen Beitragszahlungen auf
und verwies dazu etwa auf entsprechende Pilotprojekte, die sich bewährt hätten.
Kommissionssprecher Markus Ritter (mitte, SG) erläuterte im Rat zudem, dass bei der
Auswahl der zu unterstützenden Projekte die NRP-Fachstellen klare Kriterien anwenden
würden, welche vom Bundesrat in einer Verordnung zu definieren sind. Die Kosten
dürften sich pro Jahr auf maximal CHF 1.5 Mio. belaufen und würden einen
regionalwirtschaftlichen Nutzen für viele Akteure generieren. Die dazu zu
verwendenden Mittel belasteten den Bundeshaushalt zudem nicht zusätzlich, da sie aus
mit dem bestehenden Fonds für Regionalentwicklung stammen würden. 
Eine Minderheit Burgherr (svp, AG) wollte allerdings gar nicht erst auf das Geschäft
eintreten und war der Meinung, dass man besser beim bestehenden Förderregime
bleiben solle. Der Bund müsse hier nicht mit dem «Giesskannenprinzip» neue
Subventionen schaffen, die ohnehin in den Aufgabenbereich der Kantone fallen würden
oder auch durch private Initiativen verwirklicht werden könnten. Diesen Argumenten
schloss sich auch Olivier Feller (fdp, VD) im Namen der FDP-Fraktion an. Mit 121 zu 61
Stimmen bei 3 Enthaltungen trat der Nationalrat trotz Widerstands aus den Fraktionen
der SVP und der FDP auf das Geschäft ein. 
In der Detailberatung befasste sich der Rat mit einem Minderheitsantrag Badran (sp,
ZH), wonach Darlehen oder A-Fonds-perdu-Beiträge nur dann gesprochen werden
können, wenn die Projekte nachhaltige, klima- und umweltverträgliche Gesichtspunkte
erfüllen. Das Anliegen stiess auch bei der Grünen-Fraktion auf positive Resonanz, da
damit eine nachhaltige Umsetzung der niederschwelligen Infrastrukturangebote in den
Kantonen sichergestellt werden könne, so Kilian Baumann (gp, BE). In der
vorberatenden Kommission war das Anliegen mit 14 zu 10 Stimmen abgelehnt worden,
da es zwar «sympathisch» sei, dieser Grundsatz jedoch im Bundesgesetz über die
Regionalpolitik bereits verankert sei und es deshalb keine zusätzliche Erwähnung
brauche, so Kommissionssprecher Ritter. Mit 98 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung lehnte
der Nationalrat diesen Zusatz in der Folge auch ab. Die Fraktionen der SP, der Grünen
und der GLP stimmten erfolglos geschlossen zusammen mit drei EVP-Mitgliedern für
den Passus. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Änderung mit 123 zu 62 Stimmen
bei 1 Enthaltung an. Die Opposition stammte dabei wiederum aus den Fraktionen der
SVP und FDP. Das Geschäft ging damit an den Ständerat. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2023
MARCO ACKERMANN

Geld, Währung und Kredit
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Finanzmarkt

Hans-Peter Portmann (plr, ZH) considère que la finance a un rôle prépondérant à jouer
dans le développement durable. Il a donc déposé une motion pour renforcer la place
financière helvétique comme pôle de référence dans le domaine des placements de
fortune durable. Il demande au Conseil fédéral d'établir des mesures pour inciter les
établissements financiers à se tourner vers la finance durable. Il cite notamment des
allégements dans l'imposition des produits, dans le droits de timbre, dans l'impôt
anticipé ou encore dans les successions. 
Le Conseil fédéral s'est montré favorable à la motion. Il a précisé qu'un groupe de
travail, chapeauté par le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales
(SFI), menait déjà de nombreuses discussions sur la finance durable. La motion a été
rejetée  par 100 voix contre 80 et 5 abstentions. Les voix du parti socialiste (34),
rejointes par la majorité des Verts (26), la majorité de l'UDC (39) et 1 voix des
Vert'libéraux ont fait pencher la balance. Les arguments de Jacqueline Badran (ps, ZH),
qui combattait la motion, ont fait mouche. Elle a pointé du doigt l'absence de définition
précise par la FINMA d'un investissement durable, l'utilisation de subventions fiscales
pour la finance et l'écoblanchiment d'argent. 3

MOTION
DATUM: 02.03.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Nationalbank

La parlementaire Jacqueline Badran (ps, ZH) estime que la Banque nationale suisse (
BNS) doit prendre en compte les objectifs de l'Accord de Paris dans sa politique
d'investissement. La motion s'inscrit dans le débat sur la finance durable. Le Conseil
fédéral a recommandé le rejet de la motion. Il a précisé que la politique de la BNS
suivait uniquement un objectif de stabilité économique, et non pas des objectifs
politiques ou stratégiques. La motion a été classée car elle n'a pas été examinée dans
un délai de deux ans.

MOTION
DATUM: 25.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Banken

In der Sondersession vom Mai 2023 lehnte der Nationalrat mit 115 zu 71 Stimmen bei
einer Enthaltung ein Postulat Badran (sp, ZH) ab, welches die Prüfung eines neuen
Leistungsauftrags für die Postfinance forderte. Im Zentrum des Prüfauftrags sollte die
Transformation der Postfinance in eine Klimabank stehen: Die Postulantin stellte sich
einen zusätzlichen Leistungsauftrag vor, gemäss dem die Postfinance Wirtschaft und
Haushalte mit Krediten und Hypotheken für Investitionen in den Klimaschutz versorgen
sollte. Im Rahmen der mittlerweile abgeschlossenen Debatte bezüglich einer
Teilprivatisierung der Postfinance sei eine Erlaubnis zur Vergabe von Hypotheken und
Krediten diskutiert worden. Gleichzeitig hätten private und investierende Personen
aber Schwierigkeiten, diese zu erhalten. Im Bereich von privaten Investitionen in
energetische Sanierungen und Infrastrukturen liege somit ein Marktversagen vor.
Anstatt dass die Postfinance also den Weg in einen Bereich einschlage, in welchem es
bereits zu viele Banken gebe, könne ihr mit der Übergabe dieses Service-Public-
Leistungsauftrags eine sinnvolle Zukunft gegeben werden, so die Postulantin.
Umweltminister Albert Rösti legte die ablehnende Haltung des Bundesrats dar und
widersprach: In der von Badran angesprochenen Revision des
Postorganisationsgesetzes hatte die Landesregierung kein Marktversagen bei Krediten
und Hypotheken im Klimabereich festgestellt und einen entsprechenden Ausbau der
Postfinance daher verworfen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Alternative war in der
Folge vom Parlament gemeinsam mit der POG-Revision abgelehnt worden, da es
zunächst einmal generell die Zukunft der postalischen Grundversorgung diskutieren
wollte. Nach der Festlegung der künftigen Strategie der Post sowie ihres Auftrags zur
Grundversorgung soll die Frage zur Postfinance noch einmal gestellt und neu
beantwortet werden, betonte der Bundesrat abschliessend. 4

POSTULAT
DATUM: 03.05.2023
CATALINA SCHMID

1) AB NR, 2020 S. 1717 f.; AB NR, 2020 S. 1752 f.; Mo. 20.4028; NZZ, 22.9., 23.9.20; AZ, Blick, LT, 24.9.20; So-Bli, 27.9.20; Blick,
30.9.20
2) AB NR, 2023, S. 1229 ff.; Medienmitteilung WAK-NR vom 4.4.23
3) BO CN, 2020, pp.22
4) AB NR, 2020, S. 823 f.
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